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Vorbemerkung 

Das BGB kennt bekanntlich für die Verfügungen von Todes wegen zwei 
Verfügungsarten: Das Testament und den Erbvertrag. Dabei läßt das Gesetz 
für das Testament zwei ordentliche Formen zu: Die untereinander gleichbe-
rechtigten Formen der öffentlichen- notariellen- letztwilligen Verfügung und 
eigenhändigen (privaten) letztwilligen Verfügung ( § 2231). Beim Erbvertrag 
ist nur eine Form, nämlich die öffentliche - notarielle - Form zulässig. 

Neben diesen ordentlichen Verfügungsarten sieht das BGB außerordentliche 
letztwillige Verfügungen auch für Notfalle vor, die sog. Nottestamente. Es 
handelt sich hierbei um das öffentliche Bürgermeister- oder auch Gemeindete-
stament nach § 2249, das private Dreizeugentestament am abgesperrten Ort 
(§ 2250 Abs. 1) und das private Dreizeugentestament bei naher Todesgefahr 
(§ 2250 Abs. 2). Für den Erbvertrag existiert dagegen keine Notform (§ 2276 
Abs. 1 S. 1). 

Die Besonderheiten der Nottestamente liegen nur in den Voraussetzungen 
ihrer Errichtung (Notsituation), in der Form und in der Bestimmung über die 
Dauer ihrer Gültigkeit. Der mögliche Inhalt ist dagegen der gleiche wie bei 
den ordentlichen Testamentsformen auch; ein Nottestament kann also insbe-
sondere alle Verfügungsarten und auch den Widerruf früherer letztwilliger 
Verfügungen enthalten. 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Besonderheiten dieser Nottestaments-
formen, wobei im Mittelpunkt der Betrachtung ein eigentlich selbstverständ-
licher und daher offensichtlicher Gesichtspunkt stehen soll: Die praktische 
Handhabung der Nottestamente, ihre Zweckmäßigkeit und Effektivität. Denn 
schließlich handelt es sich um einen "in die Hände von Laien gelegten Rechts-
behelf" 1, der nur dann seine Aufgabe erfüllen kann, wenn das rechtlich Zuläs-
sige praktisch sinnvoll ist. 

.. Wie wenig diese Frage bisher die "Fachwelt" berührte, soll ein kurzer 
Uberblick zeigen: Binder2 handelt die Errichtungsvoraussetzungen der Not-
testamente in wenigen Zeilen ab, nimmt zu der gestellten Frage keine Stellung 
und verweist zur näheren Betrachtung auf das Gesetz. 

1 RG DR 1944 841, 842. 
2 Binder, S. 20. 

2* 
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Cosack verwendet immerhin eine knappe Seite auf die Nottestamente3. Pro-
bleme rechtlicher oder praktischer Art werden allerdings nicht behandelt. Die 
Ausführungen geben lediglich mit anderen Worten den Gesetzesinhalt wieder. 

Crome4 entspricht in Art und Umfang seiner Ausführungen etwa Cosack 
und weist in einer Fußnote5 erklärend darauf hin, daß es sich bei seiner Dar-
stellung nur um eine kurze Übersicht handele, da es an der praktischen Rele-
vanz fehle. Krückmann zitiert allein den Gesetzestext zum Bürgermeisterte-
stament und dem Testament am abgesperrten Ort6. 

Auch Strohal begnügt sich damit, nur die zur Nottestamentserrichtung be-
rechtigenden Lebenssituationen und die Urkundspersonen kurz zu skizzieren7. 

Kretzschmar8 umschreibt mit einigen Worten mehr die Nottestamente, ohne 
allerdings sich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen oder gar ein Wort 
über die Praktikabilität dieser Testamentsform zu sagen. 

Äußerst zurückhaltend stellt sich auch die Beschreibung der Nottestamente 
bei Siber dar, der auf noch nicht einmal einer halben Seite die Nottestamente 
eigentlich nur namentlich erwähnt9. 

Allein bei EndemannlO findet man neben einer Beschreibung der Nottesta-
mente auch eine kritische Bemerkung dahingehend, daß der Erblasser - sofern 
er dazu noch imstande ist - gut daran tut, sich der Form des eigenhändigen 
Testaments zu bedienen, "statt sich auf die höchst zweifelhafte Gültigkeit des 
Notprotokolls zu verlassen"11. 

Den vorgenannten Autoren ist zwar zuzugeben, daß zu damaliger Zeit (bis 
1938) die Nottestamente - von Urkundsperson(en) und Errichtungssituation 
einmal abgesehen - dem notariellen oder gerichtlichen Testament und damit 
dem ordentlichen öffentlichen Testament in allen Voraussetzungen entspra-
chen, so daß ein bloßer Verweis auf das damalige öffentliche Testament in der 
Tat ausreichend gewesen sein mochte, die Nottestamente in ihren Errichtungs-
voraussetzungen zu beschreiben. Gerade dieser Umstand hätte den vorgenann-
ten Autoren aber Anlaß dazu geben müssen, die praktischen Konsequenzen 
des Nottestamentsrechts näher zu überdenken. 

Als Vertreter der neueren erbrechtliehen Fachliteratur schreibt etwa 
Weirich, die Errichtung eines Bürgermeistertestaments unterliege nach § 2249 

3 Cosack, S. 314. 
4 Crome, S. 80. 
5 Crome, S. 81, Fn. 2 
6 Krückmann, S. 551. 
7 Strohal, S. 116-118. 
8 Kretzschmar, S. 63-66. 
9 Siber, S. 28. 
10 Endemann III/1, S. 326-329. 
II Endemann III/1, S. 326. 
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einer strengen Reglementierung, deren Einzelheiten aber wegen der sehr ge-
ringen P:raktischen Bedeutung dieser Testamentsfonn nicht näher dargestellt 
werden 2. Gleiches gilt auch für die Darstellung des Dreizeugentestaments13. 

Faßbender behandelt die Nottestamente ähnlich, was heißt, daß unter Ver-
weis auf die geringe praktische Relevanz eine Beschreibung dieser Testamente 
genau genommen ausfällt14. 

Leipold beschreibt kurz den Zweck der Nottestamente, um dann aber in den 
sprichwörtlichen drei Sätzen das Bürgenneistertestament und in nur einem 
Satz das Dreizeu~entestament aufzuführen15. Wegen der Einzelheiten verweist 
er auf das Gesetz 6. 

Brox17 und Schlüter18 dagegen behandeln, wenn auch in Kürze, neben den 
Errichtungsvoraussetzungen der Nottestamente die Probleme, die sich bei ei-
ner solchen Testamentserrichtung ergeben können. 

Recht ausführlich beschäftigen sich dagegen v. Lübtow19 und Kipp/Coing20 
teilweise auch in kritischer Hinsicht mit den Nottestamentsfonnen. Das trifft 
erstaunlicherweise auch für das "Handbuch der Testamentsgestaltung" von 
Heinrich Nieder21 zu, der aus der Sicht eines Notars in erster Linie für die 
gestaltend täti~ werdenden Juristen, also Notare und Anwälte, dieses Buch ge-
schrieben hat21. 

Die wohl intensivste Auseinandersetzung mit den Nottestamenten findet 
sich allerdings bei Lange/Kuchinke23. Neben einem historischen Überblick 
und internationalen Vergleich, werden die Errichtungsvoraussetzungen aus-
führlich, auch im Vergleich zum TestG erläutert, um eine kritische Betrach-
tung anzuschließen, sowie Überlef.ungen hinsichtlich etwaiger Verbesse-
rungsmöglichkeiten kurz anzureißen 4. 

Aufsätze und Abhandlungen, die die bestehenden Nottestamentsfonnen ei-
ner kritischen Überprüfung unterziehen würden, gibt es dagegen - soweit er-
sichtlich - nicht25. 

12 Weirich, S. 147. 
13 Weirich, S. 148. 
14 Faßbender, S. 457/458. 
15 Leipold, S. 244. 
16 Leipold, Rz. 243. 
17 Brox, S. 91 -95. 
18 Schlüter § 19, S. 112 ff. 
19 V. Lübtow, ErbR I, S. 219 - 230. 
20 Kipp/Coing, § 29 S. 201 - 206. 
21 Nieder, S. 665 - 671. 
22 Vgl. die Einleitung Nieders. 
23 Lange/Kuchinke, § 20 S. 320 - 332. 
24 Lange/Kuchinke, § 20 VI. 
25 Auch die Arbeiten von Gutzeit/Wöhrmann, Das Nottestament, 1938, Finke, Die Auf-

nahme von Nottestamenten, 1939, und der Aufsatz von Groß, Das Nottestament vor dem Bür-


